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Föderales Gesetz der Russischen Föderation 

„Zur Eintragung von Änderungen in das Gesetz der Russischen Föderation „Über 

Urheberrecht und verwandte Schutzrechte“1 

 

 

In Folge von steigender internationaler Zusammenarbeit der Russischen Föderation auf dem 

Gebiet des Urheberrechts und der Entwicklung von neuen internationalen Verträgen enstand das 

Bedürfniss, Änderungen in das aktuelle russische Urhebergesetz (im Folgenden: UrhG) 

aufzunehmen. Unter anderem bewirkten die Änderungen den Schutz für 70 Jahre statt 50 Jahre. 

Die Normen des Gesetzes hat man mit der geltenden Verfassung der Russischen Föderation (im 

Folgenden: RF) abgestimmt und mit dem Berner Abkommen, dem TRIPS-Abkommen und den 

Richtlinien der Europäischen Union (im Folgenden: EU). 

 

Das neue russische UrhG hatte eine lange Vorgeschichte. Die erste Lesung in der Staatsduma zu 

dem Gesetz fand bereits am 16.10.2002 statt; die zweite Lesung erst am 21.03.2004. Dann ging 

es zügig weiter und am 14.05.2004 fand die dritte Lesung statt. Am 26.05.2004 wurde das 

Gesetz jedoch von dem Föderationsrat abgelehnt. Am 25.06.2004 wurde das Gesetz 

angenommen durch die Staatsduma in der Redaktion der Abstimmungskommission. Und am 

07.07.2004 von dem Föderationsrat angenommen.  

 

Unter anderem wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

 

Im Art. 2 wird festgelegt, dass die Gesetzgebung über das Urheberrecht und verwandte 

Schutzrechte in der Russischen Föderation sich auf der Verfassung der RF gründet und  aus dem 

Zivilkodex der RF, dem vorliegenden Gesetz und dem Gesetz der RF vom 23.09.1992 „Über 

Rechtsschtz von Programmen für elektronische Rechenmaschienen und Datenbanken“, anderen 

föderalen Gesetzen besteht. 

 

Art. 5 wird wie folgt geändert: 

Punkt 1 soll lauten – Urheberrecht:  

- erstreckt sich auf Werke, veröffentlicht auf dem Territorium der RF oder nicht 

veröffentlichte, aber sich in einer objektiven Form auf dem Territorium der RF 

befindende und wird den Urhebern und deren gesetzlichen Nachfolgern unabhängig von 

der Staatsbürgerschaft anerkannt; 
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- erstreckt sich auf außerhalb der RF veröffentlichte oder nichtveröffentlichte Werke, die 

sich in objektiver Form außerhalb der RF befinden, und wird den Urhebern (und deren 

gesetzlichen Nachfolger) anerkannt, die eine russische Staatsbürgerschaft haben;  

 

- erstreckt sich auf außerhalb der RF veröffentlichte oder nichtveröffentlichte Werke, die 

sich in objektiven Form außerhalb der RF befinden, und wird den Urhebern (und deren 

gesetzlichen Nachfolger), die keine russische Staatsbürgerschaft innehaben, auf dem 

Territorium der RF gemäß internationaler Verträge anerkannt.  

 

Punkt 4 soll fogend lauten: 

 

Gewährleistung des Werkschutzes auf dem Terrirorium der RF gemäß internationaler 

Verträge der RF auf solche Werke, die nicht in das gemeinsame Eigentum des 

Herkunftslandes übergegangen sind aufgrund des Ablaufes der Geltungsfrist des 

Urheberrechts in dem Herkunftland und wenn diese Werke nicht in das Gemeineigentum der 

RF aufgrund des Ablaufes der Geltungsfrist für das Urheberrecht in der RF, gemäß des 

vorliegenden Gesetzes.  

 

Bei Gewährleistung des Werkschutzes gemäß internationaler Verträge der RF darf die 

Geltungsfrist des Urheberrechts auf dem Territorium der RF nicht die Geltungsfrist des 

Urheberrechts in dem Herkunftsland übersteigen. 

 

Art. 16 Punkt 2 soll folgend ergänzt werden: 

 

Das Werk so zu veröffentlichen, daß jeder zu dem Werk einen Zugang bekommen kann in 

interakver Weise von beliebigen Ort und zu beliebiger Zeit (Recht auf allgemeine 

Kenntnissnahme). 

 

Art. 19 Punkt 2 folgend zu ergänzen: 

Die unentgeltliche Nutzung ist erlaubt ohne Zustimmung des Urhebers und ohne Auszahlung 

des Urheberhonnorars bei befristeter unentgeltlicher Benutzung durch die Bibliotheken in der 

Form von Werksexemplaren, die in den Zivilvehrkehr auf  rechtlicher Basis eingeführ sind. 

Dabei können die Wersexemplare, die in einer elektronischen Form dargestellt, zu denen  

auch solche Werksexemplare, die auf einer gegenseitigen Benutzung von den 



 3

Bibliothekenresourcen basieren, für vorläufige untgeltliche Benutzung nur in den Räumen 

der Bibliotheken zur Verfügung gestellt werden nur unter der Bedingung eines Verbotes des 

Vervielfältigens dieser Werke in elktronischer Form. 

 

Art. 27 

In dem Absatz 1 des Punktes 1 „50 Jahre“ auf „70 Jahre“ geändern; 

In dem Absatz 1 Punkt 3, Punkt 4, Absatz 1 Punkt 5 „50 Jahre“ auf „70 Jahre“ geändern; 

 

Art. 28 

Absatz 2 Punkt 1 ist ungültig. 

 

Art. 35 Punkt 4 

Die Gewährleistung des Schutzes von Objekten verwandter Rechte ausländischer natürlicher 

und juristischer Personen aufgrund von internationalen Verträgen der RF  bezüglich 

Fonogrammen, Sendungen, Kabelübertragungen, die nicht zu dem Gemeineigentum des 

Herkunftslandes übergangen sind oder aufgrund von Ablauf der Schutzfristen für verwandte 

Schutzrechte in dem Herkunftsland und die nicht zu dem Gemeineigentum in der RF 

übergegangen sind aufgrund des Ablaufes von Schutzfristen für die verwandte Schutzrechte 

erfolgt auf dem Territorium der RF gemäß des vorliegenden Gesetzes. 

 

Art. 37 Punkt 2 

Wird mit dem Unterpunkt 6 ergänzt, und zwar wie folgt: Benachrichtigung der Aufnahme 

einer Darstellung oder Veröffentlichung für die Allgemeinheit nach in einer Art und Weise, 

dass es beliebige Personen in einem interaktiven Verfahren zu beliebiger Zeit von beliebigem 

Ort nach seiner Art und Weise abrufen können (Recht auf Eintragung zur allgemeinen 

Kenntnissnahme). 

 

Art. 38 Punkt 2 

Wird mit dem Unterpunkt 5 ergänzt, und zwar wie folgt: Benachrichtigung über 

Fonogramme oder Veröffentlichung für die Allgemeinheit nach in einer Art und Weise, dass 

beliebige Personen in einem interaktiven Verfahren zu beliebiger Zeit von beliebigem Ort 

nach seiner Art und Weise abrufen können (Recht auf Eintragung zur allgemeinen 

Kenntnissnahme). 
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Art. 39 

Wird mit dem Punkt 11 ergänzt, und zwar wie folgt: Die Norm des Punktes 1 des 

vorliegenden Artikels ist nicht auf das Recht auf Eintragung für die allgemeine 

Kenntnissnahme anwendbar. 

 

Art. 48 Punkt 1 

Die unrechtmässige Benutzung von Werken oder Objekten der verwandten Schutzrechte 

oder eine andere Art der Verletzung gegen das vorliegende Gesetz über Urheberrechte und 

verwandte Schutzrechte führt zur zivilrechtlichen-, öffentlichrechtlichen und straftrechtlichen 

Haftung gemäß der Gesetzgebung der Russischen Föderation. 

 

Neue Artikel 481 und 482 

 

Artikel 481 

 

Technische Mittel zum Schutz von Unrheberechten und verwandten Schutzrechten. 

 

1. Als technische Mittel zum Schutz von Urheberechten und verwandten Schutzrechten 

werden beliebige technische Anlagen oder deren Bestandteile  anerkannt, die den Zugriff 

auf Werke oder Objekte der verwandten Schutzrechte kontrolieren, die nicht den 

Urhebern, Rechtsinhabern von verwandten Schutzrechten oder anderen Rechtsinhabern 

der ausschliesslichen Rechte erlaubte Handlungen  bezüglich Werke und Objekte der 

verwandten Schutzrechte  verbieten oder beschränken. 

 

2. Bezüglich Werken und Objekten verwandter Schutzrechte ist folgendes verboten: 

1) Handlungen ohne Erlaubnis von Personen, aufgeführt in Punkt 1 des vorliegenden 

Art., durchzuführen, die darauf gerichtet sind die technischen Schutzmittel 

aufzuheben. 

2) Herstellung, Verbreitung, Vermietung, Bereitstellung zur befristeten 

unentgeltlichen Benutzung, Import, Werbung beliebiger Art oder von 

Bestandteile davon, deren Benutzung zur Erlangung wirtschaftlicher Vorteile  und 

das Gewährleisten von Diestleistungen in Fällen, wenn im Ergebnis solcher 

Handlungen der Verbot der Benutzung von technischen Mitteln besteht um den 
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Schutz von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten zu gewähren, oder 

wenn der nötige Schutz durch solche Mittel nicht in nötiger Weise gewährt 

werden kann. 

 

Artikel 482 

 

Information über Urheberrechte und verwandte Schutzrechte 

 

1. Als Information über das Urhaberrecht und über verwandte Schutzrechte wird jede 

beliebige Information anerkannt, die das Werk oder das Objekt der verwandten 

Schutzrechte, den Urheber, Rechtsinhaber von verwandten Schutzrechten oder einen 

Rechtsinhaber von ausschliesslichen Rechten, indifiziert. Es genügt auch die Information 

über die Nutzungsbedingungen von Werken oder Objekten von Urheberrechten, die sich 

auf dem Werksexemplar oder dem Objekt der verwandten Schutzrechte befindet, 

hingefügt ist, oder im Zusammenhang mit der Benachrichtigung zur allgemeinen 

Kenntnisnahme oder Veröffentlichung zur allgemeinen Kenntnissnahme von Werken 

oder Objekten der verwandten Rechte erscheint, sowie beliebige Zahlen______ und 

Passworte in denen sich solche Informationen befinden. 

2. Bezüglich Werken und Objekten von verwandten Schutzrechten ist nicht erlaubt: 

1) Löschung oder Änderung ohne Erlaubnis von Personen, augelistet in Punkt 1 des 

vorliegenden Artikels, von Informationen über das Urheberrecht  und über 

verwandte Schutzrechte; 

2) Wiedergabe, Veröffentlichung, Benachrichtigung zur allgemeinen 

Kenntnissnahme von Werken oder Objekten der verwandten Schutzrechte bei 

denen ohne Erlaubnis der Personen, aufgelistet in Punkt 1 des vorliegenden 

Artikels, die Informationen über das Urheberrecht und über verwandte 

Schutzrechten, gelöscht wurde. 

 

Artikel 49 in folgender Redaktion darzustellen: 

 

Artikel 49 Zivilrechtliche Methoden des Schutzes des Urheberechts und der 

verwandten Schutzrechte 
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1. Der Urheber, Inhaber von verwandten Schutzrechten oder ein Inhaber von 

ausschliesslichen Rechten hat das Recht, seine Rechte zu schützen mit den durch den 

Zivilkodex der Russischen Föderation vorgesehenen Methoden. 

2. Der Inhaber von aussliesslichen Rechten kann nach eigener Wahl von dem 

Rechtsverletzer Schadensersatz oder Auszahlung einer Kompensation fordern: 

- in Höhe von zehntausend Rubel bis zu 5 Mio. Rubel, festgelegt durch das Gericht, 

Arbitragegericht oder Schiedsgericht je nach Charakter der Verletzung; 

- in zweifacher Höhe des Preises der Werkexemplare oder der Objekte der verwandten 

Schutzrechte oder in zweifacher Höhe des Preises der Nutzungsrechte von Werken oder 

Objekten der verwandten Schutzrechte, entsprechend der Preisbildung bei ähnlichen 

Bedingungen für die rechtmässige Nutzung. 

 

Die Inhaber der ausschliesslichen Rechte haben das Rechts, von dem Verletzer für jeden 

Unterfall der Verletzung Ersatz oder für das gesamte Fall zu fordern.  Der Ersatz ist zu 

leisten, wenn der Verletzungstatbestand nachgewiesen ist unabhängig von Vorhandensein 

oder Nichtvorhandensein von Schäden. 

 

3. Urheber und Darsteller haben das Recht von dem Verletzer die Erstattung des 

moralischen Schadens zu fordern, falls ihre nichtimmaterielle oder materiellen Rechte 

verletzt wurden. 

 

4. Urheber, Inhaber von verwandten Schutzrechten oder andere Inhaber von 

ausschliesslichen Rechten haben das Recht, sich nach gesetzlich vorgeschriebenem 

Verfahren den Schutz seiner Rechte zu erwirken sich an das Gericht, Arbitragegericht, 

Schiedsgericht, Staatsanwaltschaft, ect. gemäss deren Zuständigkeit zu wenden. 

 

5. Eine Verwertungsgesellschaft hat das Recht, sich an das Gericht in eigenem Namen zu 

wenden um die Rechte der Mitglieder der Gesellschaft deren Urheber und Verwandte 

Schutzrechte verletzt wurden, zu schützen. 

 

Neue Artikel 491 Die Konfiszierung von infringemet(counterfeit) Werksexemplaren 

oder Fonogrammen 

 

1. infringemet(counterfeit) Werksexemplare oder Fonogramme sowie Materialen und 

Anlagen die für die Wiedergabe benutzt werden und andere Mittel, die zu der 
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Rechtsverletzung führen, werden konfisziert nach dem gerichtlichen Verfahren gemäss 

der Gesetzgebung der Russischen Föderation. 

2. Die konfiszierten infringemet(counterfeit) Werksexemplare oder Fonogramme werden 

vernichtet ausgenommen in den Fällen in denen der Rechtsinhaber diese für sich fordert. 

 

Artikel 2 

 

1. Das vorliegende Föderale Gesetz tritt in Kraft ab dem Tag der offiziellen 

Veröffentlichung, ausser Unterpunkt „a“ des Punktes 3, Punkt 8, 9 und 10 des Art.1 des 

vorliegenden Föderalen Gesetz, und wird angewendet bezüglich Verhältnissen in dem 

Bereich des Urheberrecht und verwandten Schutzrechte, die  nach dem in Kraft tretten 

des Gesetzes entstanden sind. 

 

Betreffend der Verhältnisse in dem Bereich des Urheberrechts und der verwandten 

Schutzrechte, die vor dem in Kraft tretten des vorliegenden Föderalen Gesetzes 

entstanden sind, wird das vorliegende Föderale Gesetz für die Rechte und Pflichten 

angewendet, die nach seiner in Kraft tretten entstehen würden.  

 

2.  Unterpunkt „a“ des Punktes 3, Punkt 8, 9, 10 des Art.1 des vorliegenden Föderalen 

Gesetzes tretten in Kraft ab dem 01.09.2006. 

 

3. Die durch das vorliegende Föderale Gesetz vorgesehenen Fristen werden in allen Fällen 

angewendet, sofern eine 50-Jahres-Frist nicht abgelaufen ist, ab dem Tag des In-Kraft- 

trettens des vorliegenden Föderalen Gesetzes. 

 

Artikel 3 

1. Das Urheberrecht der juristischen Personen, entstanden vor dem in Kraft tretten des 

Gesetzes der Russischen Föderation vom 09.07.1993 Nr. 5351-I „Über Urheberrecht und 

verwandte Schutzrechte“, endet nach dem Ablauf einer 70-Jahres-Frist ab dem Tag der 

rechtmässigen Veröffetlichung des Werkes, wenn das Werk nicht veröffentlicht wurde, 

ab dem Datum der Entstehung des Werkes. 

 

2.  Als ungültig zu erklären ist Punkt 4 des Beschlusses des Obersten Sovjets der 

Russischen Föderation vom 09.07.1993 Nr. 5352-I „Über das Einführungsverfahren des 

Gesetzes der Russischen Föderation „Über das Urheberrecht und verwandte 
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Schutzrechte“ (Vedomosti der Tagung der Volksdeputierten der Russischen Föderation 

und des Obersten Sovjets der Russischen Föderation, 1993, Nr.32, Seite 1243). 

 28 июля 2004 года на страницах "Российской газеты" опубликован Федеральный 
закон Российской Федерации от 20 июля 2004 г. N 72-ФЗ О внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах" 

 


